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Die gesamte Präsentation und alle aufgeführten Inhalte im Einzelnen dienen 

ausschließlich dem Zweck Ihrer Information. Sollten Anbieter genannt sein, handelt es 

sich nur um unverbindliche Empfehlungen. Die Nutzung für werbliche Zwecke ist 

ausgeschlossen und nicht gewünscht.



Bedingungen



Bedingungen

• Zielgruppe: ausschließlich Klein- und Kleinstunternehmer aus dem 

stationären Einzelhandel. (auch Soloselbständige)

• Unternehmen: bis 49 Beschäftigte (Vollzeitäquivalent)
Mitarbeitende bis 20 Stunden = Faktor 0,5

Mitarbeitende bis 30 Stunden = Faktor 0,75

Mitarbeitende über 30 Stunden = Faktor 1

Mitarbeitende auf 450 Euro Basis = Faktor 0,3

Auszubildende können, müssen aber nicht, mit 1,0 VZÄ eingerechnet werden.

Es gelten (mit Ausnahme der Beschäftigten auf 450 Euro-Basis) nur

sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. Beschäftigte in Elternzeit 

sind nicht in die Berechnung einzubeziehen.

• max. 10 Mio. Umsatz (oder Jahresbilanzsumme bis 10 Mio. Euro)

• Sitz eines stationären Ladenlokals in NRW

• Anträge können nur vom Handelsunternehmen gestellt werden 

(muss schon 3 Monate existieren und Umsatz machen)

• Antragsteller können lediglich eine Maßnahme pro Förderrunde auswählen.



Bedingungen

• Anschaffung darf erst nach dem Erhalt des Bewilligungsbescheids 
erfolgen.

• Weiterbildung darf auch erst nach dem Erhalt des 
Bewilligungsbescheids erfolgen.

• Zuwendungsfähige Ausgaben sind nur auf die explizit genannten 
Maßnahmen möglich.

• Erhält der Antragsteller den Bewilligungsbescheid, kann er die 
Anschaffung tätigen und dann muss die Maßnahme nach 2 Monaten 
buchhalterisch abgeschlossen sein. Das bedeutet der Antragsteller 
muss in den zwei Monaten den Zahlungsbeleg erbringen und erhält 
dann den Förderbetrag.

• Minimale Förderung: 500 €

• Maximale Förderung 2.000 €

• Insgesamt werden fünf Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Termine für Förderrunden: digihandel.nrw



Förderthemen

1. Software Lizenzen & Digitale Tools

2. Ausstattung Produktfotografie

3. Digitale Hardware am PoS

4. Digitale Kassen- und Warenwirtschaftssysteme

5. Schaffung von Abholstationen, Abhollösungen

6. Weiterbildungsmaßnahmen



Software Lizenzen & Digitale Tools



Produktfotografie



Hardware am POS



Kassen- & Warenwirtschaft

• Fördergegenstand: 

Implementierung digitaler Warenwirtschaftssysteme 

und digitaler Kassen zum kontaktlosen Bezahlen. 

• Gefördert wird Hard- & Software

• Kassensysteme müssen die GoB

(Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung) und eine    

TSE (Technische Sicherheits Einrichtung) enthalten.



Abholstationen



Weiterbildungen





Die gesamte Präsentation und alle aufgeführten Inhalte im Einzelnen dienen 

ausschließlich dem Zweck Ihrer Information. Sollten Anbieter genannt sein, handelt es 

sich nur um unverbindliche Empfehlungen. Die Nutzung für werbliche Zwecke ist 

ausgeschlossen und nicht gewünscht.


